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§ 8 AbgG
 AbgG - Abgabengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.04.2020

Die Abgabenbehörden sind verp,ichtet, jeden ihnen bekannt gewordenen Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen die

§§ 10 bis 12 der zuständigen Strafbehörde anzuzeigen und dieser alle verfügbaren Beweismittel zu übergeben.

*) Fassung LGBl.Nr. 44/2013, 34/2018

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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